
Vortrag Dr. Wolfgang Conradis 
Sozialrechtliche Folgen des Wechselmodells 

 
 
I. Einleitung 

 Status Quo: In einige Gesetze hat das Doppelresidenz-/Wechselmodell Eingang 

gefunden, in andere nicht  

 Begriffliche Unterscheidung Doppelresidenzmodell/Wechselmodell: 

o Doppelresidenzmodell: das Kind lebt abwechselnd in zwei Haushalten (zu-

meist bis zu einem Verhältnis von 1/3 zu 2/3) 

o Wechselmodell: das Kind hat abwechselnd jeweils (nur) einen Haushalt (zu-

meist verstanden als „Paritätisches Wechselmodell“, d.h. hälftige Aufteilung 

des Aufenthalts des Kindes 

 Nestmodell: Aufenthalt beider Kinder in einer, meist der bisherigen Wohnung bei 

wechselndem Aufenthalt der Elternteile 

 

II. Einzelne Rechtsgebiete 

1. SGB II 

 keine gesetzliche Regelung zum Doppelresidenzmodell 

 

 erste Entscheidung des BSG von 2006 (Urteil vom 07.11.2006, B 7b AS 14/06) 

o Begriff der „zeitweisen/temporären Bedarfsgemeinschaft“ 

o Grundsatz: Kind hat in der Bedarfsgemeinschaft einen Anspruch auf Leis-

tung, in der es sich gerade aufhält 

o d.h., das Kind hat abwechselnd nur eine Residenz 

o wenn das Kind mehr als 12h an einem Kalendertag bei einem Elternteil ist, 

dann hat es (im Rahmen dieser Bedarfsgemeinschaft) einen Anspruch auf 

1/30 des Regelbedarfs für den ganzen Monat (vgl. BSG-Urteil vom 

02.07.2009, Az. B 14 AS 75/09) 

 Fallkonstellation: beide Eltern empfangen SGB II-Leistungen 

o ursprünglich: volle Leistungen für das Kind, auch wenn es sich gerade beim 

anderen Elternteil aufhält 

o aber BSG-Rechtsprechung mittlerweile: In der Zeit, wo sich das Kind nicht 

bei einem befindet, kann der Elternteil auch keine Leistung für das Kind be-

ziehen 



o im Ergebnis bekommt das Kind insgesamt immer nur den Regelbedarf für ei-

nen Monat 

 

 Mehrbedarf für Alleinerziehende (§ 21 Absatz 3 SGB II) 

o  Alleinerziehende haben Anspruch auf 17 % Mehrbedarf (ca. 72 €) 

 Frage: Wer gilt als alleinerziehend im Sinne des SGB II? 

o BSG-Urteil vom 03.03.2009 (B 4 AS 50/07 R): Bei Vorliegen eines (annäh-

rend) paritätischen Wechselmodells und wöchentlichem Wechsel: Elternteil 

ist für den betreuenden Zeitraum als alleinerziehend anzusehen 

o d.h. anteiliger Mehrbedarf für das Elternteil, das jeweils betreut; wenn beide 

Eltern SGB II-Empfänger sind, erhalt der andere Elternteil für den anderen 

Zeitraum den Mehrbedarf 

o Andere Formen wie Betreuungsanteile von 40/60, oder täglicher Wechsel: 

Nur ein Elternteil bekommt den Mehrbedarf, und zwar komplett für den Mo-

nat, der andere bekommt nichts (vgl. etwa BSG, Urteil vom 11.02.2015 - B 4 

AS 26/14 R) 

 Fazit: Zwei Möglichkeiten – bei Vorliegen des Wechselmodells nach der Lesart 

des Bundessozialgerichts: Anteiliger Mehrbedarf für beide, in allen anderen Fäl-

len: Ein Elternteil bekommt den kompletten Mehrbedarf 

 Wohnbedarf des Kindes (§§ 22, 22b Absatz 3 SGB II) 

o Fragestellung aus dem Umgangsrecht bekannt: Erhöhter Platzbedarf für Kin-

der bei bestehendem Umgangsrecht des anderen Elternteils 

o Praxis unterhalb des Wechselmodells: Individuelle behördliche/gerichtliche 

Entscheidungen nach den Umständen des Einzelfalls: Mehrbedarf im konkre-

ten Fall gegeben? (Kriterien u.a.: Anzahl der Kinder, Alter) 

 bei häufigem Umgang wird in der Praxis oft „ein halbes Kind“ berechnet 

o Wechselmodell: tatsächlicher Bedarf des Kindes, so dass dieses voll zu be-

rechnen und dementsprechend eine höhere angemessene Miete zuzubilligen 

ist 

 

2. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) 

 UVG: Ansprüche für Alleinerziehende bei ausbleibendem Unterhalt 



 für UVG sind nicht die Sozialgerichte, sondern Verwaltungsgerichte zuständig  

praktische Auswirkungen, da Verwaltungsgericht bei sozialrechtlichen Fragen 

„zurückhaltender“ sind 

 entscheidende Frage im UVG: Merkmal des Alleinerziehens 

 sobald der andere Elternteil 1/3 miterzieht, ist man nicht mehr alleinerziehend 

 Folge: beim Wechselmodell wird kein Unterhaltsvorschuss geleistet, da man 

nicht mehr alleinerziehend im Sinne des UVG ist 

 Lösung, die der Rechtsprechung des BSG beim SGB II entspricht (d.h. anteilige 

Gewährung von Unterhaltsvorschuss), ist denkbar  bislang keine gerichtliche 

Entscheidungen dazu 

 

3. Wohngeld 

 ausdrückliche Regelung des Wechselmodells im Wohngeldgesetz (§ 5 Absatz 4 

WoGG)  einziges Beispiel in der Sozialgesetzgebung 

 positive Regelung, die zum 01.01.2016 noch weiter verbessert wurde 

 das Kind zählt ab einem Betreuungsanteil von 1/3 bei jedem Elternteil voll, d.h. 

sie erhalten das volle Wohngeld -> „doppelte Residenz“ 

 Berücksichtigung des Einkommens der Kinder: jeweils zur Hälfte bei jedem; nicht 

voll bei einem Elternteil 

 

4. BAföG 

 § 14 b BAföG: Zusatzleistung in Höhe von 130 € pro Kind (höchstens 10 Jahre 

alt) 

 ausdrücklich geregelt, dass Zuschlag für einen Zeitraum nur einem Elternteil ge-

währt werden kann 

  Gesetz geht also grundsätzlich von der Existenz des Wechselmodells aus 

 Regelung nur für den Fall, dass Eltern in gemeinsamen Haushalt leben: Eltern 

können bestimmen, wer berechtigt sein soll   widersprüchlich; wird es kaum 

geben 

 keine Regelung für den Fall, dass die Eltern nicht in gemeinsamem Haushalt le-

ben (was beim Wechselmodell regelmäßig der Fall ist), d.h. Eltern müssen sich 

einigen 

  unproblematisch, wenn nur ein Elternteil BAföG-berechtigt ist 



 problematisch, wenn beide BAföG-berechtigt sind: Pflicht zur Einigung; 

auch gibt es nicht – anders als beim Kindergeld – eine Regelung, die eine ge-

richtliche Festlegung, wer das Geld bekommen soll, ermöglicht.  

 

5. Kindergeld 

 Kindergeld ist in aller Regel steuerrechtliche Leistung. Das ist bedauerlich, da 

eine Normierung des Kindergelds im Sozialrecht für die Berechtigten Vorteile hät-

te (z.B. bei Rückforderungen) 

 Es bekommt nur derjenige Kindergeld, in dessen Haushalt das Kind wohnt  

 Wenn ein Wechselmodell vorliegt, dann ist jeder potentiell berechtigt  Eltern 

können einvernehmlich bestimmen, wer das Kindergeld bekommen soll 

 Wenn keine Einigung getroffen werden kann, dann kann das Familiengericht ent-

scheiden, wer der Kindergeldberechtigter sein soll. 

 Sonderfall: ein Elternteil bezieht SGB II-Leistungen  Derjenige, der nicht Leis-

tung nach SGB II bezieht, sollte zweckmäßigerweise das Kindergeld bekommen, 

da es der andere angerechnet bekommen würde als Einkommen, sodass es 

praktisch nicht zu Gute kommt. 

 

6. Kinderzuschlag 

 schwierige Rechtsmaterie 

 Wesen des Kinderzuschlags: kann nur derjenige bekommen, der Kindergeld er-

hält 

 

7. Schlussbemerkung 

 SGB II: Leistungen werden in demselben Maße bewilligt, wie es beim Residenz-

modell der Fall ist; kein Vor- und kein Nachteil durch Wechselmodell 

 UVG: misslich, dass Ausschluss beim Wechselmodell; dringender Reformbedarf 

durch den Gesetzgeber 

 Wohngeld: Positiv, da es zu höheren Leistungen führt 

 Kindergeld: Wechselmodell hat keine Auswirkungen; ggf. durch geschickte An-

tragsstellung Vorteile 

 

 


